
Baudirektion 
Kanton Zürich ARA 01 5/1998 

VERFÜGUNG 

vom 27. August 1998 

Winterthur. Privater Gestaltungsplan Oberer Deutweg Süd-West 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

Am 23. Februar 1998 stimmte der Grosse Gemeinderat der Stadt Winterthur der Teil-
aufhebung beziehungsweise der Anpassung des privaten Gestaltungsplans Oberer Deutweg 
und dem privaten Gestaltungsplan Oberer Deutweg Süd-West zu. Gegen diesen Beschluss 
wurde gemäss Rechtskraftbescheinigungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 
15. Juni 1998 und des Bezirksrates Winterthur vom 27. Mai 1998 kein Rechtsmittel ein-
gelegt. Mit Schreiben vom 29. Juni 1998 ersucht das Baupolizeiamt Winterthur um Geneh-
migung der Vorlage. 

Im Jahr 1991 genehmigte der Regierungsrat den privaten Gestaltungsplan Oberer Deutweg. 
Der Gestaltungsplan sollte die voraussehbare Entwicklung der auf dem Areal ansässigen 
Firma gewährleisten und dem Umgebungsschutz für das benachbarte Eigenheimquartier 
Rechnung tragen. Aus verschiedenen Gründen wurde in der Folge das Gestaltungsplan-
gebiet Oberer Deutweg in einen Bereich Nord-Ost, welcher verkehrsexponiert und wie 
bisher mit gewerblich orientierter Nutzung angelegt ist, sowie in einen Bereich Süd-West 
aufgeteilt, welcher in Anlehnung an das benachbarte Eigenheimquartier neu der Wohn-
nutzung gewidmet werden soll. Für den Bereich Oberer Deutweg Süd-West wurde ein neuer 
Gestaltungsplan festgesetzt und der bisher gültige Gestaltungsplan aufgehoben. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. 	Der private Gestaltungsplan Oberer Deutweg Süd-West, dem der Grosse Gemeinderat 
der Stadt Winterthur am 23. Februar 1998 zugestimmt hat, wird genehmigt. 
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II. Das Baupolizeiamt Winterthur wird eingeladen, Dispositiv Ziffer I gemäss § 6 lit. a 
und § 89 PBG öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Stadtrat Winterthur (für sich und zuhanden der beteiligten Grund-
eigentümerin unter Beilage von fünf Dossiers), an die Kanzlei der Baurekurskom-
missionen und an das Tiefbauamt-Archiv (unter Beilage je eines Dossiers) sowie an 
das Amt für Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers). 

Zürich, den 27. August 1998 
981196/0b1/Zst 

ARV Amt für 
Raumordnung und Vermassung 
Für den Auszug: 
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